
Satzung zur Änderung 
der Betriebsatzung der Stadt Münster 

für „Münster Marketing“ 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) in Verbindung mit der Ei-
genbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136) hat der Rat der Stadt Münster am ______ 
folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Münster für „Münster 
Marketing“ beschlossen: 

Artikel I 

§ 4 (Betriebsausschuss) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

(1) Der Rat der Stadt Münster bildet einen Betriebsausschuss, dem auch Aufgaben 
gemäß § 114 Abs. 2 GO NRW für mehrere Eigenbetriebe und eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtungen der Stadt Münster übertragen werden können. Der Be-
triebsausschuss besteht aus 11 stimmberechtigten Mitgliedern, die vom Rat der 
Stadt Münster berufen werden. Soweit er stellvertretende Ausschussmitglieder 
bestellt, ist die Reihenfolge der Vertretung zu regeln. 

(2) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die 
Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind unter Be-
achtung der Beschlüsse des Rates und der nach der Zuständigkeitsordnung 
der Stadt Münster zuständigen Ausschüsse (hier insbesondere deren Zielvor-
gaben), sowie in finanzrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der Ansätze 
des vom Rat beschlossenen Wirtschaftsplanes. Der Betriebsausschuss hat 
über Angelegenheiten zu entscheiden, sofern diese nicht bereits im Wirt-
schaftsplan enthalten sind und es sich nicht um wiederkehrende Aufwendungen 
für die operative Betriebsführung handelt, die in der Mittelfristplanung berück-
sichtigt sind. Folgende Zuständigkeiten werden auf den Betriebsausschuss 
übertragen: 

1. Entscheidungszuständigkeiten: 

Angelegenheiten von "Münster Marketing", soweit es sich nicht um Angele-
genheiten von besonderer Bedeutung oder um Geschäfte der laufenden 
Verwaltung handelt 

2. Beratungszuständigkeiten:  

Angelegenheiten von "Münster Marketing" mit besonderer Bedeutung 

Artikel II 

Inkrafttreten 

Diese Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Münster für „Münster Mar-
keting“ tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
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